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Starthilfe für neu gegründete Schüler:innenzeitungen  

 
Für neugegründete bzw. geplante Schüler:innenzeitungen gewährt die Behörde für 
Schule und Berufsbildung (BSB) eine Starthilfe von maximal 500 Euro pro Zeitung. Bis zu 
dieser Höhe werden Kosten für die Ausstattung der Redaktion erstattet (wie z.B. Fotoka-
mera, Diktiergerät, Software für Layout/Digitalpublishing).  
 
Die Unterstützung gilt ausdrücklich auch für Online-Zeitungen. 
 
Die Unterstützung wird nur nach Vorlage der folgenden Angaben bewilligt:  
 

 Zusicherung, dass die Zeitung von Schüler:innen verantwortet wird (Ausnahme 
Grund- und Förderschulen), 

 Vorlage einer inhaltlichen Planung der ersten Ausgabe bzw. der ersten Ausgabe, 

 Konkrete Kostenvorschläge für die Anschaffungen. 
 
Die Unterlagen/Nachweise sind zusammen mit dem vollständig ausgefüllten „Antrag auf 
Starthilfe“ einzureichen. 
 

Die BSB sendet nach Prüfung eine Übernahmebestätigung und ein Muster für eine Aus-
lagenrechnung zu. Die Kosten sind zunächst von den Antragstellenden auszulegen. Im 
Anschluss müssen die Originalbelege zusammen mit dem Antrag, der Übernahmebestäti-
gung und der Auslagenrechnung an die BSB gesendet werden.    
 
Falls die Zeitung nicht erscheint, ist die Starthilfe zurückzuzahlen.  
 
Schulen, die in den vergangenen vier Jahren eine Starthilfe erhalten haben, sind nicht 
antragsberechtigt. Der Antrag für die Starthilfe ist zu senden an 
 
Behörde für Schule und Berufsbildung 

z.Hd. Thomas Bressau (B3-WS) 

Hamburger Straße 31 

22083 Hamburg.  
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Der Antrag auf Starthilfe und das Muster der Auslagenrechnung sind auch als PDF-Datei 
auf www.Li-hamburg.de/demokratie herunterzuladen.  
 
Schulen, die eine Starthilfe erhalten, werden gebeten sich mit ihrer Zeitung am Schü-
ler:innenzeitungspreis der Länder beteiligen. Informationen finden Sie unter 
https://li.hamburg.de/demokratie/14321978/kein-blatt-vorm-mund/. 
 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen viel Erfolg mit der Schülerzeitung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                          
Christoph Berens    Thomas Bressau 
Landeskoordinator   Referent für Schülerwettbewerbe 
Schülerzeitungswettbewerb 
der Länder 
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Antrag auf Starthilfe für eine neue Schüler:innenzeitung 

 
Hiermit beantrage ich für unsere neue Schülerzeitung eine Starthilfe. 

 

 

Name der Zeitung       

 

Name der Schule  

 

Anschrift der Schule: 

Straße, Postleitzahl, 

Ort 

 

 

Schulart      

 

Antragsteller:in  

 

Schüler:in 

Vor und Nachname 

Email 

 

 

 

 

Lehrkraft 

Vor- und Nachname 

Email 

 

 

 

 

Die Erstausgabe er-

scheint am bzw. er-

schien am   

 

 

Beantragte Summe:                                 _________  Euro (max. 500 Euro möglich) 

 

 

Checkliste für den Antrag – alle Punkte müssen erfüllt sein! 

 

o Die Zeitung wird in eigener Verantwortung von Schüler:innen gemacht 

     (Ausnahme: Grund- und Förderschulen). 

o Die 1. Ausgabe bzw. die inhaltliche Planung für die 1. Ausgabe liegt bei. 

o Eine finanzielle Planung für die Schüler:innenzeitung (erwartete Einnahmen und Kosten) für 

künftige Ausgaben liegt bei. 

 

Den vollständig ausgefüllten Antrag mit den nötigen Unterlagen bitte senden an: Behörde für 

Schule und Berufsbildung, z.Hd. Thomas Bressau (B3-WS), Hamburger Straße 31, 22083 

Hamburg. 

 
__________________________                ______________      ______________  
Ort                                                                    Datum                            Unterschrift 


